
Gemeindeverwaltungsverband Markdorf 
Bodenseekreis 

Satzung 

vom 06. April 2022 
zur vierten Änderung der Verbandssatzung 

Gemeindeverwaltungsverband Markdorf 
vom 12. Dezember 2007 

Aufgrund der §§ 4, 59 bis 62 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsver-
sammlung am 06. April 2022 folgende Satzung zur vierten Änderung der Verbandssatzung be-
schlossen: 

Artikel 1 

§ 5 Abs. 1 Nr. 11 erhält folgende Fassung:

„die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan über dem Betrag von 40.000,00 Euro 
im Einzelfall,“ 

Artikel 2 

Diese Satzung zur vierten Änderung der Verbandssatzung tritt am Tage nach der letzten Be-
kanntmachung in Kraft.  

Ausgefertigt! 

Markdorf, den 07. April 2022 

Georg Riedmann 
Verbandsvorsitzender 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe dieser Satzung gegenüber dem Gemeindeverwal-
tungsverband Markdorf geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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